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Aschach an der Steyr, am 04.06.2025 

 
 

KUNDMACHUNG  
des Bürgermeisters der Gemeinde Aschach an der Steyr  

als zuständige Fundbehörde 

 
Übersteigen Fundgegenstände einen Wert von 1.000 Euro, so sind diese 
gemäß § 42a Abs.1 Sicherheitspolizeigesetz, BGBI 566/1991 idgF. 
Kundzumachen: 
 
Am 08.05.2025 wurde in Aschach an der Steyr ein Bargeldfund mit einem Wert 
von über 1.000 Euro gefunden und am Fundamt der Gemeinde Aschach an 
der Steyr abgegeben.  
 
Der Verlustträger wird darauf aufmerksam gemacht, dass der Fundgegenstand 
innerhalb eines Jahres ab Fundtag (ab 08. Mai 2025) unter Nachweis des 
Eigentumsrechts im Fundamt der Gemeinde Aschach an der Steyr abgeholt 
werden kann.  
 
Bürgermeister Hubert Kern 
i.A. Maria Etlinger (elektronisch gefertigt) 
 

 

Dieses Dokument wurde amtssigniert. 
 
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden 
Sie unter: http://www.aschach-steyr.at/amtssignatur 
 
Signatur aufgebracht von Maria Etlinger, 04.06.2025 12:48:17 
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